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Der Leerlauf des Rechtsgefühls

Seit Jahrzehnten wird der emotional turn[1] beschworen und mit dem üblichen
cultural lag ist er im Recht[2] und dann auch in Deutschland angekommen.[3]

Von einem emotional turn ist die Rede, weil die Psychologie, wohl schon seit den
1980er Jahren, dem Thema größere Aufmerksamkeit widmet. Der turn kommt aber
auch mit einer inhaltlichen Tendenz. Allgemein ist der emotional turn darauf
gerichtet, den Gegensatz von Ratio und Emotion, Verstand und Gefühl zu
überwinden. Wie bei solchen »Wenden« üblich, wird das Angriffsobjekt zunächst mit
Tendenzbehauptungen aufgeplustert. Die Kommunikation wird immer emotionaler.
Werbung, soziale Netzwerke und Politik emotionalisieren immer mehr usw. usw.
Sodann wird theoretisch mit dem Leib-Seele- Dualismus ein Dummy aufgebaut,
indem Verstand und Gefühl dichotomisch gegeneinander gesetzt werden. Dem
Recht wird mit dem suffocating narrative of law-as-reason[4] eine grausame
Hintergrundtheorie attestiert. Licht in dieses Dunkel bringen Bücher wie »Die
Rationalität des Gefühls«[5] von Ronald de Sousa oder von Antonio R. Damasio
»Descartes’ Irrtum«[6] und »Im Anfang war das Gefühl«[7]. Jetzt erfahren wir, dass
es keine Kognitionen und kein Denken ohne Gefühle gibt, auch wenn diese sich oft
der Wahrnehmung entziehen, und wir werden zugleich darüber belehrt, dass
Rationalität und Gefühle nicht als Gegensätze verstanden werden dürfen. Diese
»Versöhnung« kommt überraschend, bildet doch die ebenso unvermeidbare wie
unsichtbare und unberechenbare Emotionalität einen wichtigen Ausgangspunkt für
Kritik an der von der Jurisprudenz in Anspruch genommenen Rationalität und
Objektivität. Die Frage drängt sich auf, ob ein neues Verständnis von Emotionalität
am Ende sogar die Black Box der Werturteilskomponente juristischer
Entscheidungen belichten könnte.

Der Versuch zu verstehen, was der emotional turn der Rechtswissenschaft bringt,
hat mich in den Abgrund der Interdisziplinarität gestürzt. Bei dem Versuch, in die
Emotionspsychologie und Emotionssoziologie einzudringen, hat sich das Gefühl
breit gemacht, ins Bodenlose zu fallen.[8] Hilfsbereite Menschen erklären mir, der
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Jurist sei selbst schuld, wenn er versuche, in fremden Fächern zu dilettieren. Der
Witz der Interdisziplinarität bestehe doch gerade darin, dass Angehörige
verschiedener Disziplinen zusammenarbeiteten. Doch interpersonelle
Zusammenarbeit funktioniert anscheinend nur begrenzt. Man braucht die anderen
als Auskunftspersonen. Doch wenn man sie machen lässt, kommt zwar immer
wieder Interessantes heraus. Aber die praktisch relevanten Fragen bleiben
unbeantwortet. Ein einschlägiges Beispiel gibt das »Research Handbook on Law and
Emotion«, herausgegeben von Susan A. Bandes u. a., 2021. Da erfahren wir, dass
die wissenschaftliche Befassung mit Recht und Emotion enorm wichtig ist, dass sie
bisher vernachlässigt wurde, und dass es dazu viele Ansätze gibt. Alles ist
enriching, fasccinating, gelegentlich sogar critical. Aber das war es dann auch.[9]

Ein Grund für meine Enttäuschung ist wohl, dass »die anderen« auf die
entscheidenden Fragen gar keine direkten Antworten haben. Der
Interdisziplinaritätsimperativ stützt sich auf die Hoffnung, das andere Disziplinen auf
die vielen Fragen, auf die die Jurisprudenz keine »wissenschaftliche« Antwort weiß,
bessere Auskunft geben könnten. Doch diese Hoffnung wird immer wieder
enttäuscht. Das werden »die anderen« selten oder nie zugeben. Stattdessen
antworten sie auf Fragen, die ihnen nicht gestellt wurden oder ihre Antworten
bleiben so unbestimmt und auslegungsbedürftig wie die Rechtsnormen, die es doch
gerade mit Inhalt zu füllen gilt.

Bei den Juristen findet der emotional turn einen Anknüpfungspunkt im Rechtsgefühl.
Die Literatur zum Rechtsgefühl erlebt seit bald zehn Jahren eine neue Konjunktur.
Aber geredet und geschrieben wird nur über das Rechtsgefühl als solches. Über
seine Inhalte erfährt man wenig, noch weniger darüber, wie das Rechtsgefühl zu
seinen Inhalten gelangt oder wie es sich auf soziales Verhalten und juristische
Entscheidungen auswirkt.

Eine erste Konjunktur hatte die Rede vom Rechtsgefühl um die Wende zum 20.
Jahrhundert, ausgelöst durch die Rektoratsrede Gustav Rümelins »Über das
Rechtsgefühl«, die 1871 veröffentlicht wurde. Die Konjunktur dauerte bis in die
1920er Jahre an.[10] Eine zweite Konjunktur gab es nach 1970. Sie begann mit der so
genannten KOL-Forschung, die sich darum bemühte, Rechtskenntnisse und
Einstellungen zum Recht dingfest zu machen.[11] Dabei stand die Frage nach
Rechtskenntnissen im kognitiven Sinne nur am Anfang. Weiter und tiefer ging die
Suche nach Rechtsbewusstsein und/oder Rechtsgefühl. Für die Rechtstheorie wurde
»Rechtsbewusstsein« zu einer Generalklausel für metajuristische Reflexionen, wie
sie in dem von Ernst-Joachim Lampe 1997 herausgegebenen Band versammelt
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sind.[12]

Ausgehend von den USA dominierte bald das Label legal consciousness, das sich als
Rechtsbewusstsein übersetzen lässt.

»Legal consciousness has been one of the most studied, discussed, and
debated concepts in law and society research over the last thirty years.«[13]

Viele suchten unter dieser Überschrift, wie zuvor die KOL-Forschung, nach support
for the legal system.[14] Das damit angedeutete Konzept wurde jedoch von der
Schule der Critical Legal Studies verworfen. Die einflussreiche amerikanische
Rechtssoziologin Susan S. Silbey machte geltend, legal conciousness als
theoretisches Konzept und empirischer Forschungsansatz habe sein kritisches
Potential verloren. Einst sei das Konzept entwickelt worden, um zu zeigen, wie das
Recht seine institutionelle Macht verteidigen könne, obwohl es konstant hinter
seinen Versprechungen zurückbleibe. Aber jetzt diene es im Gegenteil dazu, die
Funktionsfähigkeit des Rechts für bestimmte Gruppen und Interessen zu
verbessern.[15]

Nun, wie beim Schweinezyklus, eine neue Welle, befördert durch Ästhetik[16] und
Neue Phänomenologie.[17] Die von Landweer und Koppelberg herausgegebenen
Sammelbände[18] sind in einer Reihe »Neue Phänomenologie« erschienen, der
Band von Scarinzi[19] als »Contribution to Phenomenology«. Hier überschneidet
sich der emotional turn mit der Körpersoziologie der Neuen Phänomenologie.
Embodiment ist das Stichwort. Sensual turn[20] passt auch. Schon beinahe ein
Nachzügler ist der Juristenband von Thorsten Keiser, Greta Olson und Franz Reimer
»Rechtsgefühle – Die Relevanz des Affektiven für die Rechtsentwicklung in pluralen
Rechtskulturen« (2023), der die Thematik auf die kulturwissenschaftliche Schiene
schiebt.

Vielversprechend beginnt der Beitrag von Julia Hänni zu einem der Sammelbände,
wenn sie erklärt, dass bereits der Vollzug kognitiver Wahrnehmungen
gefühlsgeleitet ist:

»Der Apriorismus des Emotionalen prägt als Vorbedingung des Verstehens das
Erschließen der Außenwelt – und zwar als ›Vorwertung‹ im Sinne eines
primären emotionalen Unterscheidungsvermögens, das sich auf die
Differenzierungsleistung der Wahrnehmung selbst stützt: Es ist eine
Vorwertung durch eine gefühlsgeleitete Stellungnahme, die im



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Wahrnehmungsvollzug bereits gegeben ist, und eine Fähigkeit, welche die
Dinge der Welt positiv und negativ differenziert und so die Besonderheit
erfahrbar macht.« [21]

Nun möchte man gerne wissen, welche Gefühle im Zuge der Urteilsbildung
Vorwertungen mit sich bringen, wo diese Gefühle ihren Ursprung haben und welcher
Art die von ihnen bewirkten Vorwertungen sind. Stattdessen schwenkt Hänni auf
das Rechtsgefühl, von dem wir nur erfahren, dass es so etwas gibt. Es bleibt bei der
immer wiederholten Feststellung, dass Gefühle bei Urteilen eine Rolle spielen und
vielleicht bei einzelnen Beispielen, in denen der Zusammenhang von Gefühl und
Urteil nahezuliegen scheint.

Man redet über das Rechtsgefühl, aber – anders als die KOL-Forschung – weder über
seine Inhalte noch darüber, was die Inhalte ausmacht und was sie bewirken. Der
Leerlauf des Rechtsgefühls hat einen Grund darin, dass Law and Emotion zu einem
Law & Something-Fach aufgeplustert wird, so etwa von Maroney[22]:

Man stürzt sich auf die Randgebiete und umgeht den zentralen Fragenkomplex, den
emotion theory approach, für den die Psychologie zuständig ist. So erfährt man
wunderbare Dinge etwa über Gefühle in Geschichte[23] und Literatur[24], aber
wenig über konkrete Ursachen, Auslöser und Wirkungen von Gefühlen. So wird man
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auch in die Ästhetik entführt, nur um zu entdecken, dass »das Gefühl« ein
Grundbegriff der philosophischen Ästhetik war oder ist, der sich gegen
fremddisziplinäre Aufladung sträubt, wie sie von Psychologie und Soziologie und
vielleicht auch von der Genetik zu erwarten ist. [25] Das Rechtsgefühl läuft leer.

Diese Feststellung verlangt nach einer Fortsetzung. Die ist in Vorbereitung und folgt
demnächst hier.

Fortsetzungen:

Zur Sortierung der Begriffe
Emotional-evaluative Erstreaktion und Nachsteuerung
Ein Katalog der Gefühle
Basis- und Sekundäremotionen
Theorien der Emotions-Psychologie
Exkurs zu Descartes’ Irrtum
Zurück zu den Emotionstheorien der Psychologie
Nico H. Frijdas »Gesetze der Emotionen« und Jon Elsters historisch-literarisch
informierte Emotionspsychologie
Pariser Olympiade und Human Affectome Project stoppen den Emotional Turn auf
Rsozblog
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